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1633 Mai 19./9.                                                   A

"RELATION VON DEM ... BESCHECHENEN AUSZUG, DER PAPISTISCHEN
[=RÖM. KATH.] GEISTLICHEN AUSS AUGSPURG. SAMBTT BEYGE-
FUOGTER FORMULA JURAMENTI WELCHES SIE ZU LEISTEN VERWEI-
GERTT"

"Demnach die Königliche Maystatt Jn Schwedyn [Gustav II. Adolf]: Al-

ler Hochwürdigster gedächtnuss: bald nach dem Sich die Statt Augs-

burg [1632] an dieselbe ergeben: den gesambtten Papistischen Geist-

lichen alda: Eyn Formulam Juramenti zu disem endt Fürhaltten Lassen,

dass Sy dasselbige zu Versicherung ihrer Mayestätt, Und dero stats

Würcklichs soltten leysten. Und aber berüertte geistliche sich des-

sen aussertt dem Closter St. Ulrich und Affra ein Lange Zeytt Ver-

weigertt; Also hatt erstlich der Hoch Wolgeborne Herr, Herr Benedict

Ochsenstiernen [=Oxenstierna] Freyherr zu Eeckhe bey Höhn [=Ekeby-

holm] und Soderbö [=Södermöre] ... gewester Gubernattor zu ernembt-

tem Augspurg und der umbligenden Landen Solcher Recusantten nechst

Verwychenen 7 (17) May anzeigen lassen Wo fern sye erwehntten Eydtt

abzustatten nit Willens das Sye alsdann umb ihren pfenning weytter

Zehren Soltten etc.

Wie wol nun fast menigklich dafür gehaltten, Sye wurdentt sich endt-

lich Nach dem Exempel angeregttes Closters, eines anders entschlies-

sen Jn bettrachtung mehrbedeüttes Juramentum Einig und alleyn dass

Politisch Wesen betreffendt; Und Jhnen dabey austrucklich Vermeldtt

worden, dass man Jn Religions und gewissens Sachen ihnen keynen yn-

trag Zethuon. Sonder sye bey der Freyen uebung ihrer Religion herna-

cher Wie zuvor unverhindertt verbleyben Zulassen begertt, So sind

Sye doch uff ihrer erster meynung Verharrett, Und den 9 (19) diss

Umb den Mittag aussertt den kranckhen und leybs Schwachheytt halber

unvermöglicher personen denen So Lang biss Sye ihre gesundtheytt wi-

der erlangett zu Verblyben Vergünntt worden auszogen, Und biss

Nacher Landsperg [=Landsberg am Lech] Convoyertt worden, der Herr

Administrator aber zu St. Ulrich und St. Affra Sambt synen Conven-

tualibus benedictiner Ordens ist Verblyben Und Wirdt anietzo der

Baptistische Gottsdienst in Selbiger Closterkirchen alleyn, weylen

die anderen Von ihren Geystlichen Verlassen und gespertt Sind Ver-

richtett; den Frauwen Clösteren ist nichts zugemuottett weniger mit

ihnen einige enderung fürgenommen worden.

Die Formular aber mehrgedachttes Juramenth, Wie es öffters bemeltten

geystlichen; durch obwolermeldtten Herrn Benedict Ochsenstiernen

etc. fürgehaltten Worden - Lautet Von Wortten zu Wortten Wie hernach



Volgett ; dabey zu Wyssen ; dass es mit dem Jehnigen So ihr aller Se¬
ligste Königliche Mayestett gleych anfangs abfassen lassen ; buoch-
stäblich ubereyn kumbt , aussertt dass für allerhöchst geprysette
Jhre Königliche Mayestatt ; als die nun mehr Todts Verblychen die
Cron Schweden Sambtt dero Confederirtten [u . a . Frankreich ] Jst ge-
setzt Worden.

Formula Juramenti [ : ]
Wir Prelatten ; dompröbste , Priores ; Canonici Jesuitten Ordensperso¬
nen ; Clerici und alle dem geistlichen Standt angehörig : Versprechen
geloben und Schwerent Hiemit : dass Wir gesambtt Und Jnsonderheytt
der Cron Schweden , dero Confederiertten Und Bundts Verwandtten Je-
derzeytt und in allweg : Wöllent getreüw und Hold Seyn : deroselben
allen Underthenigsten Gehorsam und auffrichtige Treüwe erwysen : Wy-
der Höchstermeltte Cron Schweden , dero land und leüth Wie auch dero
Confederiertte und bunds Verwandtte mit gefärhlichen Pratickhen Ver-
rätheryen , Hinderlisten Und anderen falschen Stuckhen des namens die
Seyn mögen ; nimmer mehr Weder für Uns noch durch andere Was zu Ten-
tieren geben khein reden berathschlagen oder fürzenemmen , Sonder de¬
roselben ; Wie auch dero land und leüthen , Hoch löblichen Armeen und
anverwandtten Nutzen und frommen Jederzeytt Und Jn alwegen nach
eüssersten Vermögen zu befördern , dero Schaden Und Nachtheil , best
und höchstes fleysses ohne alle exception Und ausnamb zu Verhindern
Und zu Verhüetten : So War uns gott Helff , und So lieb uns das Him-
melreych und unsere allerseyts Seelen Seligkheytt Jst etc . "

Kopie , wohl aus dem Besitze des Ammanns von Stadt und Amt Zug , Be¬
at II . Zurlauben
AH 130 , 421 - 42 3a - Blatt 42l v , 423 v und 423a leer
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